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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Assindia SaniFresh 822 5-10-5

Artikel-Nr.:
124
UFI:
NNAO-XOCF-K00Y-U4TC
Zusatzliche Hinweise:
Der Stoff ist gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 [REACH] nicht registrierungspflichtig.

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:
Reinigungsmittel )
Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

Relevante identifizierte Verwendungen:
Produktkategorien [PC]
PC 35: Wasch- und Reinigungsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant (Hersteller/Importeur/Alleinvertreter/nachgeschalteter Anwender/Handler):

Assindia Chemie GmbH
Wilhelm-Tenhagen-Str. 14
46240 Bottrop

Germany

Telefon: +49-2041-709560
Telefax: +49-2041-7095629
E-Mail: info@assindia.de
Webseite: www.assindia.de

Giftnotrufzentrale Bonn

1.4. Notrufnummer
‘Jbrg Bindschus, +49 (0) 228 19240 (Diese Nummer ist nur zu Blrozeiten besetzt.)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen

(Skin Corr. 1C) der Haut und schwere Augenschaden.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

GHSO05
Atzwirkung

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren
H314 |Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Erganzende Gefahrenmerkmale: keine
Sicherheitshinweise
P102 | Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise Pravention
P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise Reaktion

P301 + P330 + P331|BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P303 + P361 + P353| BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305 + P351 + P338| BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spulen.

Besondere Vorschriften flir erganzende Kennzeichnungselemente fir bestimmte Gemische:
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Besondere Vorschriften fur die Verpackung:
Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683). Kindergesicherte Verschllisse (EN 862/ISO 8317).

Zusatzliche Hinweise:
Die Stoffe im Gemisch erfullen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Beschreibung:
Reinigungsmittel, sauer
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Gefahrliche Inhaltsstoffe / Gefahrliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren |Stoffname Konzentration

Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

CAS-Nr.: 7664-38-2 Phosphorsaure 4-<7

EG-Nr.: 231-633-2 Skin Corr. 1B (H314) Gew-%

Index-Nr.: 015-011-00-6 Gefahr

CLP Referenznr.: Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL)

02-2119752438-31-0000 | Skin Corr. 1B; H314: C = 25%

REACH-Nr.: Skin Irrit. 2; H315: 10% = C < 25%

01-2119485924-24-0000 |Eye Dam. 1; H318: C = 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% = C < 25%

CAS-Nr.: 5329-14-6 Amidosulfonsaure 3-=5

EG-Nr.: 226-218-8 Aquatic Chronic 3 (H412), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Irrit. 2 (H315) Gew-%

Index-Nr.: 016-026-00-0 @ Achtung

REACH-NTr.:

01-2119488633-28

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getrankte Kleidung ausziehen. Bei
Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und arztlichen Rat einholen.
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen.

Bei Hautkontakt:
Bei Berihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spulen, dann sofort
Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Bei
Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. KEIN Erbrechen herbeifihren. Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers:
Personliche Schutzausriistung verwenden. Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
keine Atz-/Reizwirkung auf die Haut Schwere Augenschadigung/-reizung

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Wasser im Uberschuss.. Sprihwasser. LoschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel:
Scharfer Wasserstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
keine Das Produkt selbst brennt nicht.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Kohlenmonoxid Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig
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5.3. Hinweise fur die Brandbekampfung
Das Produkt ist nicht: Brennbar Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und
Chemikalienschutzanzug tragen.

5.4. Zusatzliche Hinweise
keine Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in
Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen:
Persdnliche Schutzausristung verwenden. Personen in Sicherheit bringen.
Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Notfallplane:
keine Beschrankung
6.1.2. Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Schutzkleidung. Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2. UmweltschutzmaBBnahmen
Keine besonderen Umweltschutzmallnahmen erforderlich. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser
gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fur Riuckhaltung und Reinigung

Fur Ruckhaltung:
Geeignetes Material zum Aufnehmen: Saugmaterial, organisch Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand,
Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Fiur Reinigung:
Verunreinigte Flachen grandlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung:
siehe Abschnitt 13

6.5. Zusatzliche Hinweise
Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmafRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBBnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Persénliche Schutzausristung tragen (siehe
Abschnitt 8).

BrandschutzmaBBnahmen:
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich. Es sind keine besonderen MaBnahmen
erforderlich.

MaBnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
nicht anwendbar

UmweltschutzmafSnahmen:
Keine besonderen UmweltschutzmaBnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit
Augen und Haut ist zu vermeiden.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Keine besonderen VorsichtsmalBnahmen erforderlich. Behalter dicht geschlossen halten und an einem
kihlen, gut gellfteten Ort aufbewahren.
Verpackungsmaterialien:
keine
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
Keine besonderen VorsichtsmaRnahmen erforderlich.
Zusammenlagerungshinweise:
keine
Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen:
Keine besonderen BrandschutzmaBnahmen erforderlich.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Branchenlésungen:

Sanitarreiniger, atzend
GISCODE:

GS80

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustungen

8.1. Zu uberwachende Parameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwerttyp Stoffname @ Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
(Herkunftsland) ® Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert

® Momentanwert

@ Uberwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren
® Bemerkung

TRGS 900 (DE) Phosphorsaure @ 2 mg/m?
CAS-Nr.: 7664-38-2

EG-Nr.: 231-633-2 ® 4 mg/m3

B ® (einatembare Fraktion) DFG, EU, AGS, Y
IOELV (EU) Phosphorsaure @ 1 mg/m3
CAS-Nr.: 7664-38-2 ® 2 mg/m?

EG-Nr.: 231-633-2

8.1.2. Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar
8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte
Stoffname DNEL Wert @ DNEL Typ
@ Expositionsweg
@ Expositionsdauer

Phosphorsaure 2 mg/m? @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 7664-38-2 . . .

EG-Nr: 231-633-2 ®@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
®8h

Amidosulfonsaure 10 mg/kg KG/ | @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 5329-14-6 Tag

EG-Nr: 226.218-8 @ Langzeit - dermal, systemische Effekte

Stoffname PNEC Wert @ PNEC Typ

Amidosulfonsaure 0,048 mg/L @ PNEC Gewasser, StiBwasser
CAS-Nr.: 5329-14-6
EG-Nr.: 226-218-8
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Es sind keine besonderen Mallnahmen erforderlich.

8.2.2. Persodnliche Schutzausristung

©00

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
Hautschutz:
Geprlfte Schutzhandschuhe sind zu tragen. Material, saurebestandig. Durchbruchszeit: 90 min Bei
beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren. Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berlcksichtigen.
Atemschutz:
keine
Thermische Gefahren:
Nicht brennbare FlUssigkeiten.
Sonstige SchutzmaRnahmen:
keine

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine besonderen UmweltschutzmaRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen
Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand: Fllssig Farbe: rot
Geruch: fruchtig Geruchsschwelle: nicht relevant
Sicherheitsrelevante Basisdaten
Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
pH-Wert 0,5 20 °C @ DIN 19261
Schmelzpunkt Keine Daten
verfligbar
Gefrierpunkt Keine Daten
verfltigbar
Siedebeginn und Siedebereich 100 °C @ Literaturwert
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten
verflugbar
Zindtemperatur nicht anwendbar
Obere/untere Entziindbarkeits- oder | nicht anwendbar
Explosionsgrenzen
Dampfdruck Keine Daten
verfligbar
Dampfdichte Keine Daten
verfliigbar
Dichte 1,05 g/cm? 20 °C @ DIN 12791
Schittdichte nicht anwendbar
Wasserloslichkeit 0-100% @ vollstdndig mischbar
Viskositat, dynamisch Keine Daten
verfligbar
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Parameter Wert bei °C @ Methode
@ Bemerkung
Viskositat, kinematisch Keine Daten
verfligbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine Daten verflugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Bisher keine Symptome bekannt. Das Produkt selbst brennt nicht.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen
keine

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Temperatur > 50°C

10.5. Unvertragliche Materialien
keine

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
keine Bei Brand: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1272/2008

Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2

LDs5q oral: 540 - 2.740 mg/kg (rat)

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8

LDgqg oral: 1.312 - 3.160 g/m? (rat)

C8 Alkylglycosid CAS-Nr.: 108081-06-7 EG-Nr.: 414-420-0

LDs5g oral: 2.001 g/m?3

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Keine Hinweise auf Keimzellmutagenitat am Menschen vorhanden.
Karzinogenitat:

Kein Hinweis auf Karzinogenitat am Menschen.
Reproduktionstoxizitat:

Keine Hinweise auf Reproduktionstoxizitat am Menschen vorhanden.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

Zusatzliche Angaben:
Keine Daten verflgbar

11.2. Angaben uber sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2
LCs0: 138 mg/L
Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
LCs0: 70 mg/L 4 d (Fisch, Pimephales promelas)
ICs50: 29 mg/L 4 d (Alge/Wasserpflanze)
Quartares C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid CAS-Nr.: 1554325-20-0
LCs0: >10 - <100 mg/L 4 d (Fisch)
C8 Alkylglycosid CAS-Nr.: 108081-06-7 EG-Nr.: 414-420-0
LCs0: 310 mg/L

Aquatische Toxizitat:
keine

Sedimenttoxizitat:
keine

Terrestrische Toxizitat:
keine

Verhalten in Klaranlagen:
Der organische Anteil des Produktes ist biologisch abbaubar.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2
Biologischer Abbau: nicht anwendbar

2-Propylheptanolethoxylat (6-10 EO) CAS-Nr.: 160875-66-1
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Quartares C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid CAS-Nr.: 1554325-20-0
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Parfiimol
Biologischer Abbau: Ja, schnell

C8 Alkylglycosid CAS-Nr.: 108081-06-7 EG-Nr.: 414-420-0
Biologischer Abbau: Ja, schnell

Biologischer Abbau:
Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erflillen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie
sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 Uber Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verflgbar

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Phosphorsaure CAS-Nr.: 7664-38-2 EG-Nr.: 231-633-2
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Amidosulfonsaure CAS-Nr.: 5329-14-6 EG-Nr.: 226-218-8
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

2-Propylheptanolethoxylat (6-10 EO) CAS-Nr.: 160875-66-1
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Quartares C12-14-alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid CAS-Nr.: 1554325-20-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Parfiimol
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

C8 Alkylglycosid CAS-Nr.: 108081-06-7 EG-Nr.: 414-420-0
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Dieser Stoff erflillt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-
Verordnung, Anhang XIII.

Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten verfligbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

13.1.1. Entsorgung des Produkts/der Verpackung
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemafi EAK/AVV
Abfallschlissel Produkt

20 01 30 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 29 fallen
2003 01 gemischte Siedlungsabfalle

Abfallschlissel Verpackung
|20 01 39 |Kunststoffe

Abfallbehandlungslosungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen

zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer
Wiederverwertung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 1805
14.2. OrdnungsgemafBe UN-Versandbezeichnung

PHOSPHORSAURE, LOSUNG
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Landtransport (ADR/RID)
14.3. Transportgefahrenklassen

&

14.4. Verpackungsgruppe

M

14.5. Umweltgefahren

Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl):
80
Klassifizierungscode:
Cl

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemafB IMO-Instrumenten
keine

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Vorschriften
Zulassungen:
Alle Inhaltsstoffe dieses Gemisches wurden gemafl REACH-Verordnung (vor)registriert.
Sonstige EU-Vorschriften:
VOC-Wert 0 (0%)
15.1.2. Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
keine
Storfallverordnung (12. BimschV)
fir im Produkt enthaltene Stoffe:
Unterliegt nicht der StoérfallvVO.
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft)
Klasse 1:
Unterliegt nicht der TA-Luft.
Wassergefahrdungsklasse
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend
Beschreibung:
schwach wassergefahrdend
Bemerkung:

Dokumentation der Selbsteinstufung erfolgt gemaf VwVws, 3a.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen)

Relevante arbeitsmedizinische Vorschriften
nicht relevant

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
keine

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
FUr diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefthrt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1. Anderungshinweise

2.2. | Kennzeichnungselemente

8.2. |Begrenzung und Uberwachung der Exposition
12.1. | Toxizitat

1. Revision

16.2. Abkiirzungen und Akronyme
Abklrzungen und Akronyme: siehe Verzeichnis auf der eSDScom-Webseite

16.3. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
ECHA

16.4. Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen

(Skin Corr. 1C) der Haut und schwere Augenschaden.

16.5. Liste der einschlagigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise aus
den Abschnitten 2 bis 15

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

16.6. Schulungshinweise
Es sind keine besonderen MaRnahmen erforderlich. Hautschutzplan erstellen und beachten!

16.7. Zusatzliche Hinweise
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen
bei Drucklegung. Die Informationen sollen Thnen Anhaltspunkte flr den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung
geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen
Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrucklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.

* Daten gegenUber der Vorversion geandert.

de / DE

GeSi.de



	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

